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Beschlussempfehlung und Bericht

 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (10. Ausschuss) 

zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung 
– Drucksache 14/2747 Nr. 2.54 – 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1251/1999 zur Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter 
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen zur Einbeziehung von Faserflachs und -hanf

Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gemeinsame Marktorganisa-
tion für Faserflachs und -hanf
KOM (99) 576 endg.; Ratsdok. 12992/99

 

A. Problem

 

Die bisherige Regelung ist kompliziert, missbrauchsanfällig und durch die zu-
sätzlichen Kontrollen und administrativen Verfahren äußerst schwer zu verwal-
ten. Darüber hinaus sind durch die erheblichen Anbauausdehnungen in einigen
Mitgliedstaaten die Haushaltsbelastungen stark angestiegen.

Der daraus resultierende Reformvorschlag der EU-Kommission berücksichtigt
jedoch die Besonderheiten der jungen deutschen Faserindustrie sowie die Un-
terschiede zwischen der Langfaser- und Kurzfaserproduktion nur unzurei-
chend.

 

B. Lösung

 

1. Kenntnisnahme des Verordnungsvorschlages.

2. Annahme einer Entschließung, in der die Bundesregierung u. a. aufgefordert
wird, sich für eine Regelung einzusetzen, die den bisher erreichten Entwick-
lungsstand der Faserindustrie in Deutschland absichert und bei der neuen
Prämienausgestaltung auch genügend Spielraum für die Bedienung neuer
Märkte zulässt.

 

Mehrheitsbeschluss im Ausschuss
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C. Alternativen

 

Keine

 

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

 

Kosten wurden nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung

 

Der Bundestag wolle beschließen,

1. den Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1251/1999 zur Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger be-
stimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen zur Einbeziehung von Faser-
flachs und -hanf und den 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gemeinsame Marktorga-
nisation des Rates für Faserflachs und -hanf – KOM (99) 576 endg.; Ratsdok.
12992/99 (siehe Anlage)

zur Kenntnis zu nehmen und

2. folgende Entschließung anzunehmen:

a) Der Ausschuss für Ernährung Landwirtschaft und Forsten begrüßt den
Ansatz der Kommission, die Marktordnungsausgaben für Flachs und
Hanf, die insbesondere wegen exzessiver Ausnutzung der bisherigen
Regelung in einigen südlichen Mitgliedstaaten auszuufern drohten, zu
begrenzen.

b) Der Ausschuss weist darauf hin,

– dass eine EU-Regelung nur dann als sinnvoll bezeichnet werden kann,
wenn sie die bereits getätigten und abschließend geplanten Investitio-
nen, die politisch gewollt und erheblich durch EU, Bund und Länder ge-
fördert wurden, angemessen berücksichtigt,

– dass die von der Kommission für Deutschland im Rahmen der Verar-
beitungshilfe vorgeschlagenen Mengen (6 600 Tonnen) den in Deutsch-
land in den letzten Jahren entstandenen und sich noch im Aufbau be-
findlichen Kapazitäten (etwa 27 000 Tonnen) auch nicht annähernd
gerecht wird,

– dass die Ursachen für die erst in den letzten Jahren erfolgten Unterneh-
mensgründungen vor allem darin zu sehen sind, dass der Nutzhanfan-
bau in Deutschland erst nach der Wiederzulassung des Hanfanbaus im
Jahr 1996 möglich war,

– dass sich erst in letzter Zeit neue Märkte im Kurzfaserbereich (Auto-
mobil- und Dämmstoffindustrie) entwickelt haben, deren Zukunft nicht
durch mangelnde Rohstoffbasis gefährdet werden sollte,

– dass die vorgeschlagenen Regelungen zahlreiche Vorschriften enthal-
ten, die eine aufwendige und komplizierte Umsetzung erwarten lassen
(z. B. Beschränkung der Förderfähigkeit auf kurze Flachsfasern und
Hanffasern, die höchstens 5 % Unreinheiten und Schäben enthalten;
Verbot der Einfuhr von nicht zur Aussaat bestimmter Hanfsaaten, deren
Keimfähigkeit nicht unterbunden worden ist).



 

Drucksache

 

 14/

 

3415

 

– 4 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

c) Der Ausschuss fordert die Bundesregierung daher auf,

– sicherzustellen, dass die junge deutsche Faserindustrie nicht gegenüber
den Industrien in anderen Mitgliedstaaten benachteiligt wird,

– sich daher bei den Beratungen in Brüssel und im Agrarministerrat für
eine Regelung einzusetzen, die den bisher erreichten Entwicklungs-
stand in Deutschland absichert und bei der neuen Prämienausgestaltung
auch genügend Spielraum für die Bedienung neuer Märkte zulässt,

– bei der Einführung einer Verarbeitungshilfe dafür Sorge zu tragen, dass
die unterschiedliche Behandlung zwischen Langfaserflachs sowie Hanf
und Kurzfaserflachs ausgewogen gestaltet wird, so dass auch langfristig
die wirtschaftliche Grundlage für die Produktion für Kurzfaserflachs
und Hanf erhalten bleibt,

– sich dafür einzusetzen, dass der aus den Vorschriften resultierende Ver-
waltungsaufwand auch ohne übermäßige Belastung der nationalen Ver-
waltungen umgesetzt werden kann.

Berlin, 10. Mai 2000

 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

 

 

 

Ulrike Höfken 

 

Stellvertretende Vorsitzender 

 

Dr. Klaus Rose 

 

Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Dr. Klaus Rose

 

I.

 

Die EU-Vorlage – Ratsdok. 12992/99 – (siehe Anlage)
wurde gemäß § 93 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages am 18. Februar 2000 – Drucksache 14/
2747 Nr. 2.54 – an den Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten zur alleinigen Beratung überwiesen.

 

II.

 

Der vorliegende Vorschlag sieht eine völlige Umgestaltung
der bisherigen Gemeinsamen Marktorganisation für Flachs
und Hanf vor. Durch die Änderung soll die geltende Rege-
lung vereinfacht und an die geänderten Rahmenbedingun-
gen angepasst werden, wobei sich der Vorschlag auf zwei
Verordnungsvorschläge des Rates stützt. Hierbei ist die Ein-
beziehung dieser Kulturpflanzen in die Stützungsregelung
der Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflan-
zen sowie die Einführung einer zusätzlichen mengenbezo-
genen Beihilfe für die Verarbeitung von Flachs- und Hanf-
stroh vorgesehen. Flankierend dazu soll eine Stabilisatoren-
regelung eingeführt werden, und zwar zum einen im
Rahmen der Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, und zwar durch die
Einbeziehung der betroffenen Flachs- und Hanfflächen in
die Grundflächen sowie im Rahmen der Verarbeitungsbei-
hilfe, d. h. durch die Einführung garantierter Höchstmengen
für lange Flachsfasern und kurze Flachsfasern und Hanf-
fasern, die auf Grund der historischen Anbaufläche national
aufgeteilt werden soll. Weiterhin ist eine Regelung der Ein-
fuhr von Hanf aus Drittländern geplant. Das Inkrafttreten
der Regelungen ist zum Wirtschaftsjahr 2000/2001 vorgese-
hen, wobei Übergangsbestimmungen erlassen werden kön-
nen.

 

III.

 

Bei der Beratung der EU-Vorlage im Ausschuss für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten in seiner 42. Sitzung am
10. Mai 2000 hat der Ausschuss das Anliegen der Kommis-
sion unterstützt, die wegen der teilweise exzessiven Ausnut-
zung der bisherigen Regelung stark angestiegenen Markt-
ordnungsausgaben für Flachs und Hanf zu begrenzen. Eine
EU-Regelung sei nur dann gerechtfertigt, wenn sie die be-
reits getätigten und abschließend geplanten Investitionen,
die politisch gewollt und erheblich durch EU, Bund und
Länder gefördert worden seien, angemessen berücksichtige.
Erst durch die Wiederzulassung des Hanfanbaus im Jahre
1996 seien die in den letzten Jahren erfolgten Unterneh-
mensgründungen in Deutschland möglich geworden. Die
sich gerade entwickelnden neuen Märkte dürften nicht ge-
fährdet werden. Bemängelt wurde insbesondere, dass das
für Deutschland vorgesehene geringe Mengenkontingent
(6 600 Tonnen) nicht die aktuellen Entwicklungen der deut-
schen Faserindustrie berücksichtigt. Auch seien die vorge-
schlagenen Regelungen zum Teil zu aufwendig und kompli-
ziert. Die Bundesregierung wurde deshalb aufgefordert,
sich dem Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen
(Ausschussdrucksache 14/317) entsprechend für nationale
Korrekturen einzusetzen.

Seitens der Fraktion der F.D.P. wurde kritisiert, dass es kei-
nen Sinn mache, staatliche Hilfen für einen Produktions-
zweig vorzusehen, für den es keinen korrespondierenden
Absatzmarkt gebe. Ziel müsse es vielmehr sein, aus den
Marktordnungen herauszugehen.

Der Ausschuss hat einen entsprechenden Entschließungsan-
trag der Koalitionsfraktionen (Ausschussdrucksache 14/
317) mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU/CSU und PDS gegen
die Stimmen der Fraktion der F.D.P. angenommen.

 

Berlin, den 10. Mai 2000 

 

Dr. Klaus Rose

 

Berichterstatter
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Anlage 
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